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Haftung der Trampolinbesitzer 
  
Die Frage der Haftung beschäftigt viele Trampolinbesitzer. 

Gerade vorneweg: Seien Sie entspannt, es ereignen sich beim Trampolinspringen nicht mehr Unfälle als bei 

jeder anderen Freizeitbeschäftigung (schaukeln, velofahren, fussballspielen, schwimmen usw. bergen unge-

fähr dieselben Risiken wie trampolinspringen). 

 

1. Ein erster Schritt, um die Frage der Haftung im Voraus zu klären, könnte das angefügte Blatt "Liebe 

Nachbarn" sein. Damit kann sicher schon vieles auf positive Art geklärt werden. 

 

2. Ihre Pflicht ist es, das Trampolin ordnungsgemäss aufzustellen und betriebstauglich zu unterhalten. 

Trampolinbesitzer haften nur dann, wenn das Gerät nicht in ordnungsgemässem Zustand war. 

Beim Trampolin ist es wie bei einem Velo oder Schlitten, der/die Verursacher sind immer haftbar für den 

Schaden. 

 

3. In der Schweiz haben alle Personen eine Krankenkasse und fast alle eine Unfallversicherung, die grund-

sätzlich für selbstverschuldete Unfälle aufzukommen hat und Trampolinunfälle sind eigentlich immer 

selbstverschuldet. 

 

Diese Angaben haben keine Rechtsgültigkeit. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Liebe Nachbarn 

 
Unsere Kinder spielen oft draussen miteinander. 

Bei uns im Garten können sie neuerdings Trampolin springen. Wenn sie mit unseren Kindern sind, dürfen sie 

das gerne. Nun möchten wir mit diesem Schreiben die Umstände und Verantwortung klären. 

Wir finden Trampolinspringen etwas ganz lässiges. Beim Trampolinspringen ist es wichtig, dass die Springer 

aufeinander Rücksicht nehmen. Aber  auch bei rücksichtsvollem Verhalten sind beim Spielen, und so auch 

beim Trampolinspringen, Unfälle nicht vollständig ausgeschlossen. 

Wir können und wollen diese Verantwortung aber nur für unsere Kinder übernehmen. 

Wenn Euer/Eure Kind/er bei uns Trampolin springen dürfen, bitten wir Euch den untenstehenden Talon 

auszufüllen und bei uns in den Briefkasten zu werfen. 

 

Danke für das Verständnis. Auf einen unfallfreien Sommer. 

 

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

 

Ich erlaube meinem/n Kind/ern auf dem Trampolin zu springen und übernehme die 

Haftung für mein/e Kind/er bei einem Unfall. 

 

Name 

 

Unterschrift 


